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Neues „Smart Working

SÜDTIROL (jov/ch) So schnell
kann es gehen: Da wurde geplant,
geredet und überlegt. Und das
beim Land genauso wie bei vielen
Unternehmen. Nämlich, wie das
jetzt gewissermaßen „von heute
auf morgen“ klappen soll, wenn
plötzlich alle „Smartworker“ raus
aus dem Homeoffice und zurück
andenArbeitsplatzmüssen.
Der1.AprilwäreStichtaggewesen;
eben weil mit dem Ende des seit
gut zwei Jahren geltenden Ge-
sundheitsnotstandes am kom-
menden 31. März auch das Arbei-
ten schrittweise wieder „norma-
ler“ werden sollte. Sprich: Die gel-
tende, bürokratisch vereinfachte
Möglichkeit der „Arbeit von zu
Hause aus“ („Smart Working“ ge-
nannt) sollte eigentlich enden.
Damit standen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer– indenBerufsspar-
ten, wo diesmöglich ist – plötzlich
vor der Herausforderung, diese
mittlerweile stark etablierte Ar-
beitsform in ein neues Gerüst aus
Arbeitsverträgen, Protokollen, Ab-
kommen und Sonderregelungen
zu gießen. Und tatsächlich war
hier in den vergangenenMonaten
auchbereits viel passiert.
Dochwie immerkommtes in Itali-
en erstens anders als man zwei-
tens denkt. Undweil eben noch so
manches in der konkreten Umset-
zung unklar ist, hat Rom nun dem
Ganzen etwas mehr Luft ver-
schafft. PerDekret –dessengrund-
legender Inhalt bereits am Freitag
bekannt wurde und das in den
kommenden Tagen im Amtsblatt
veröffentlich wird – soll das „ver-
einfachte Smart Working“ vorerst
bis 30. Juni 2022 verlängert wer-
den.Bisdahingehtesumstatsäch-
liche Ausformen. Mit gar einigem
an Gesprächsbedarf, wie sich in
der „Zett“-Nachfrage bei heimi-
schenExperten zeigt.

Perini: „WirdalsArbeits-
modell bleiben, aber ...“

„Homeoffice bzw. die zeit- und
ortsungebundene Arbeit wird es
sicherauchnachdemNotstandals

Von wegen Notstandsende! Erst mit 30. Juni soll das
vereinfachte „Smart Working“ ein Ende haben. Möglich
macht's das letzte Covid-Dekret der Regierung in Rom,
das bereits in Grundzügen bekannt wurde. Doch wie
geht es nun genau weiter? Die „Zett“ hat nachgefragt.

Arbeitsmodell geben“, betont der
Direktor des Arbeitsförderungs-
instituts (AFI), Stefan Perini. Wie
flexible Arbeitsmodelle aber in der
Praxis aussehenunddiese arbeits-
rechtlich verankert werden könn-
ten, müsse sich nun zeigen. Zen-
tralePunkte, diedabei einerweite-
ren Klärung bedürfen, seien laut
Perini die Themen Arbeits-
sicherheit (z.B. Versicherungsfra-
gen), Bereitstellung der Arbeits-
mittel (vomPCbishin zumStrom)
und Datensicherheit (Virenprob-
leme, Weitergabe von Firmenda-
ten). Unabhängig davon sei der
Wunsch nach „Smart Working“
groß, wie Perini sagt: „Flexibilität
ist vonseiten der Arbeitnehmer
momentan sehr gefragt.“

IdealenMix fürVorteile
aufbeidenSeitensuchen

Der Direktor des Arbeitsförde-
rungsinstituts betont aber, dass
„Smart Working“-Modelle je nach
Möglichkeiten der Betriebe einge-
setzt werden müssten. Reduzierte
Mischmodelle seien – nach dem
Ende des vereinfachten Modells
am30. Juni–wohlamwahrschein-
lichsten (z.B. ein/zwei Arbeitstage
im „Smart Working“, der Rest im
Büro). Er ortet dabei nicht nur aus
Arbeitnehmer-Sicht Vorteile und
nennt Faktoren wie Arbeitszufrie-
denheit sowie Produktivität, die
auch für die Arbeitgeber attraktiv
seien – nicht zuletzt wegen des

Fachkräftemangels: „Der Arbeit-
geber, der ein oder zweiMal in der
Woche Homeoffice bietet, hat ei-
nen Pluspunkt am Arbeitsmarkt,
umguteArbeitskräfte zu finden.“
„SmartWorking“pauschal in allen
Unternehmen zu forcieren, sei
aber nicht der richtige Weg, warnt
Perini: „Manmuss den Unterneh-
mendie Entscheidungsfreiheit zu-
gestehen, was der ideale Mix ist.“
Und weil die aktuelle Regelung ir-
gendwann – jetzt also wohl am 30.
Juni – so oder so ende, „wird jetzt
eine Zeit kommen, in der betref-
fende Unternehmen versuchen,
dasoptimaleGleichgewicht zu fin-
den.Alle experimentieren jetzt.“

Lun: „Managementund
Führungnichtganzeinfach“

Georg Lun, Direktor des Wirt-
schaftsforschungsinstituts (Wifo)
der Handelskammer, zeichnet in-
des beimThema „SmartWorking“
ein ambivalentes Bild: Neben den
bekannten Vorteilen, die das
„SmartWorking“ biete, „ist das Ar-
beiten im Homeoffice einerseits
nur für bestimmte Bereiche geeig-
net. Andererseits ist das Manage-
ment bzw. die Führung eines
Teams, das vorwiegend imHome-
office ist, nicht ganz einfach.“ So
befürwortet er – ähnlichwiePerini
– in Zukunft Mischmodelle mit

Man muss den Unter-
nehmen die Freiheit zu-
gestehen, zu entscheiden,
was der ideale Mix ist.

Stefan Perini, Direktor Arbeitsforschungsinstitut
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ng “: „Alle experimentieren jetzt“

„ein, höchstens zwei Tagen in der
Woche, die flexibel gestaltet wer-
denkönnen.AnsonstenseidieGe-
fahr da, dass sich Arbeitnehmer
und Arbeitgeber entfremden bzw.
die Arbeitnehmer den Kontakt
zumUnternehmenverlieren.“

Mit „Co-Working-Spaces“
den ländlichenRaumstärken

Unabhängig vom auf 30. Juni ver-
schobenen Ende der Notstandsre-
gelung im Bereich „Smart Wor-
king“ betont Lun, dass derweil
eben verschiedenste Modelle er-
probt und nach einiger Zeit ange-
passt werden müssten. Langfristig
sieht er vor allem in „Co-Working-
Spaces“ (Anm.: Räume/Bereiche,

auchaußerhalbvonUnternehmen,
dievondiversenArbeitnehmernge-
meinsam genutzt werden) eine Al-
ternative zumHomeoffice. „Dabei
wären vorab alle arbeitsrechtli-
chenDingegeklärt,weilessichum
normale Büroarbeitsplätze han-
delt. Die Mitarbeiter wären nicht
isoliert zu Hause und müssten
nicht weit pendeln.“ So gesehen,
könnten „Co-Working-Spaces“
hierzulande zur Stärkung des
ländlichen Raumes und zur Ent-
lastungder Stadtzentren führen.

Tschenett: „Gerüst steht, nun
istdasAusformengefragt“

Stellt sich – sowohl beim Landwie
auch in der Privatwirtschaft – die
Frage, wie es in den kommenden
drei Monaten weitergeht. Also wie
das derzeit praktizierte, aber noch
behelfsmäßige „Smart Working“
wirklich alltagsfit gemacht werden
kann. Also in einer Form, die neue
Ansprüche, Notwendigkeiten und
Realitätenadäquat verbindet?
Tony Tschenett, Vorsitzender des
Autonomen Südtiroler Gewerk-
schaftsbundes (ASGB), jedenfalls
ist optimistisch: „Dass es jetzt die-
ses Dekret zur Verlängerung gibt,
erleichtert das Ausarbeiten der
künftigen ‚Smart Working‘-Mo-
delle.“ Zumal das Gerüst bereits
stehe, wie Tschenett erinnert:

„Bereits am 7. Dezember 2021
wurde von den Sozialpartnern
und dem Arbeitsministerium ein
Protokoll bezüglich flexibler Ar-
beitsmodelle unterzeichnet, das
sich konkret damit auseinander-
setzt und wichtige Rahmenbedin-
gungenbeinhaltet.“
Insofern sieht er den Ball jetzt bei
den Führungskräften in den Un-
ternehmen, mit den einzelnen
MitarbeiternauchGesprächeüber
die detaillierten Gestaltungsfor-
men zu führen. Gleiches gelte
ebenso beim Land, wo es um die
Umsetzung des bereits im be-
reichsübergreifenden Kollektiv-
vertrag formulierten Abkommens
gehe: „Unter anderem ist in den
zuvor erwähnten Protokollen bzw.
in diesem Abkommen festgehal-
ten, dass das ‚Smart Working‘ auf
freiwilliger Basis geschieht und es
dafür ein individuelles Abkom-
men benötigt. Arbeitgeber oder
Arbeitnehmer können also nicht
einseitigdarüber entscheiden.“
Und auf noch etwas pocht der
Südtiroler Gewerkschafter aus-
drücklich: „Natürlich gelten die
wichtigsten kollektivvertraglichen
Bestimmungen auch für jene, die
solche flexiblen Arbeitsmodelle in
Anspruch nehmen: Arbeitsdauer,
Urlaub,Krankheit,Entlohnung…“
Dann sollten bestimmte Miss-
stände auch erst gar nicht einrei-
ßen: „Imeingangs erwähntenPro-

tokoll sind die Rechte des Arbeit-
nehmersziemlichklardefiniert.So
ist beispielsweise festgelegt, dass
der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer die notwendigen technischen
Mittel zur Verfügung stellen muss,
die notwendig für die Arbeit sind.
Es sei denn, die beiden Vertrags-
parteienvereinbaren,dasssichder
in ‚SmartWorking‘ befindliche Ar-
beitnehmer seiner privaten tech-
nischenMittel bedient.“
Ein Beispiel von vielen, das in den
kommendendreiMonaten ausde-
finiert werden kann. Wobei nicht
nur Tschenett glaubt: „Mit dem
flexiblen ‚Smart Working‘ werden
bald wieder mehr Menschen in
den Büros sein. Zuhause fehlen
einfachdie sozialenKontakte.“
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Dass es jetzt dieses
Dekret zur Verlängerung
gibt, erleichtert das Aus-
arbeiten der künftigen
Smart-Working-Modelle.

Tony Tschenett, ASGB-Vorsitzender

Ansonsten ist die
Gefahr da, dass sich
Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber entfremden.

Georg Lun, Direktor des Wifo (Handelskammer)

GuntschöllerHof

Schlutzerwochen
04. 03. – 10. 04. 2022

Erreichbar zu Fuß über den ”Oachner Höfeweg” und den Wanderweg 3/a

Spinatschlutzer, Kloatznschlutzer,
Hirschteigtaschen und noch mehr!

Unteraichaweg 4
Völs am Schlern
Tel. 0471 601094

oder 3496116382

info@guntschoellerhof.it
www.guntschoellerhof.it

Dienstag Ruhetag

Bitte um
Reservierung

Am Freitag wurde bekannt, dass die Möglichkeit zum „verein-
fachten Arbeiten im Homeoffice“ also noch bis zum 30. Juni

verlängert wird. Danach sind freilich flexible Modelle gefragt.
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